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2.2
Das Themenspektrum des Beirats konzentriert sich ent-
sprechend seiner fachlichen Anbindung an das für Integ-
ration zuständige Ministerium des Landes Nordrhein- 
Westfalen auf integrations- und einwanderungspoliti-
sche Fragestellungen.

3 
Mitglieder des Beirats

3.1
Die Mitglieder des Beirats werden vom für Integration 
zuständigen Ministerium berufen.

3.2
Die Mitglieder des Beirats sind an Weisungen und Auf-
träge nicht gebunden.

4 
Zusammensetzung des Beirats

Der Beirat setzt sich zusammen aus hochrangigen 
 Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kultur und Gesellschaft. 

5 
Berufung der Mitglieder

Die Mitglieder des Beirats wurden erstmalig im Septem-
ber 2018 und werden künftig gemäß Nummer 3.1 jeweils 
zu Beginn einer neuen Legislaturperiode berufen.

6 
Amtsdauer und Zusammentritt des Beirats

6.1
Die Amtsdauer des Beirats bemisst sich nach der Wahl-
periode des Landtags.

6.2
Der Beirat bleibt bis zur Konstituierung eines neuen 
Beirats im Amt.

6.3
Zu den Sitzungen des Beirats lädt das für Integration 
zuständige Ministerium ein.

7 
Vorsitz, Sitzungen

7.1
Die für Integration zuständige Ministerin beziehungs-
weise der für Integration zuständige Minister ist Vorsitz 
des Beirats. Die für Integration zuständige Staatssekre-
tärin beziehungsweise der für Integration zuständige 
Staatssekretär ist ihre beziehungsweise seine Stellvertre-
tung. 

7.2
Der Beirat tagt mindestens zweimal jährlich sowie an-
lassbezogen.

7.3
Mit der Einladung durch den Vorsitz sollen die Mitglie-
der des Beirats die Tagesordnung der Sitzung erhalten. 

7.4
Die Sitzungen sind nicht öffentlich.

8 
Beendigung der Mitgliedschaft

8.1
Ein Mitglied kann jederzeit von der berufenden Stelle 
abberufen werden.

8.2
Die Mitgliedschaft erlischt auch durch schriftlich erklär-
ten Verzicht gegenüber dem Vorsitz des Beirats.

I.

2170

Änderung des Runderlasses 
„Richtlinie für die Anerkennung 

von Betreuungsvereinen sowie für die Gewährung 
von Zuwendungen zur Stärkung der 

ehrenamtlichen Betreuung“
Runderlass des Ministeriums für Arbeit, 

Gesundheit und Soziales

Vom 15. April 2019

Der Runderlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales „Richtlinie für die Anerkennung von Be-
treuungsvereinen sowie für die Gewährung von Zuwen-
dungen zur Stärkung der ehrenamtlichen Betreuung“ 
vom 29. Oktober 2018 (MBl. NRW. S. 647) wird wie folgt 
geändert:

1
In Teil 2 Nummer 5.3.2 wird die Angabe „60“ durch die 
Angabe „70“ und die Angabe „300“ durch die Angabe 
„330“ ersetzt.

2
a)   In der Anlage 1 (Antrag) wird in Nummer 4.2 die An-

gabe „60“ durch die Angabe „70“ und die Angabe 
„300“ durch die Angabe „330“ ersetzt.

b)   In der Anlage 2 (Bewilligungsbescheid) wird im Ab-
schnitt I. Nummer 3.2 die Angabe „60“ durch die An-
gabe „70“ und die Angabe „300“ durch die Angabe 
„330“ ersetzt.

c)   In der Anlage 3 (Verwendungsnachweis) wird im Ab-
schnitt II. Nummer 1. die Angabe „60“ durch die An-
gabe „70“ und die Angabe „300“ durch die Angabe 
„330“ ersetzt.

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 174

24

Geschäftsordnung des 
Beirats der Landesregierung für Teilhabe 

und Integration beim für Integration zuständigen 
Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Runderlass des Ministeriums für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration

– 412 – 9050 –

Vom 18. April 2019 

1 
Bildung des Beirats

Gemäß Beschluss des Landtags vom 25. April 2018 (Ple-
narprotokoll 17/24) wird beim für Integration zuständi-
gen Ministerium ein Beirat für Teilhabe und Integration 
gebildet. Die Zusammensetzung des Beirats, seine Auf-
gaben und das Verfahren richten sich nach dieser Ge-
schäftsordnung. 

2 
Aufgaben des Beirats

2.1
Als wichtiges integrationspolitisches Gremium soll der 
Beirat in Kooperation mit der Landesregierung Lösun-
gen und Perspektiven für die Herausforderungen der 
 Integrations- und Einwanderungspolitik entwickeln. 
Insbesondere hat der Beirat die Aufgabe, gemeinsam mit 
der Landesregierung eine Integrationsstrategie 2030 für 
Nordrhein-Westfalen zu erarbeiten. 
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3
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger 

Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfän-
ger sind Kreise und kreisfreie Städte in Nordrhein-West-
falen. 

4
Zuwendungsvoraussetzungen

Die Gigabitkoordinatorin oder der Gigabitkoordinator 
hat die Aufgabe den gesamten Kreis einschließlich der 
kreisangehörigen Gemeinden und kreisfreien Städte bei 
der Umsetzung des Ausbaus mit fl ächendeckenden Giga-
bit-Netzen in allen Belangen zu unterstützen. 

Vordringliche Aufgaben sind:
a)   die Ausarbeitung und Umsetzung eines kreisweiten 

Ausbauplans, welcher insbesondere die Darstellung 
der Ausbauplanung für jede Schule und jedes Gewer-
begebiet beinhaltet sowie

b)   die Erstellung und Verwaltung  einer Geoinforma-
tionssystem-Datenbank auf Kreis- beziehungsweise 
Städteebene zur Planung des Ausbaus und einfachen 
und schnellen Bereitstellung von Informationen.

Zu den einzelnen Aufgaben können zum Beispiel gehö-
ren:
a)   Eine Gesamtdarstellung über den fl ächendeckenden 

Ausbau mit gigabitfähigen Netzen. Hierzu gehört un-
ter anderem ein Abgleich der aktuellen Versorgung 
mit dem Bedarf im Ausbaugebiet und in den angren-
zenden Kommunen beziehungsweise Kreisen, sowie 
die Erstellung eines Handlungskonzepts,

b)   Beratung des Kreises, der kreisfreien Stadt und kreis-
angehörigen Kommune zu allen Belangen des Aus-
baus und der Förderung,

c)  Akquise geeigneter Förderanträge,

d)  Fachliche Betreuung der gestellten Förderanträge,

e)   Fortschreibung der Planung unter Berücksichtigung 
des technischen Fortschritts,

f)   Überprüfung der im Rahmen der Planung gesetzten 
Ziele,

g)   Aktive Steuerung der Akteure vor Ort. Neben den re-
gionalen Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoor-
dinatoren müssen weitere Akteure wie zum Beispiel 
Wirtschaftsförderung, Tiefbauämter oder andere 
städtische Einrichtungen in den Ausbauprozess ein-
gebunden und zuvor identifi ziert werden,

h)   Öffentlichkeitsarbeit, Information sowie Schaffen von 
Bewusstsein über die Vorzüge von Glasfaseranbin-
dung, Unterstützung bei der Nachfragebündelung so-
wie

i)   Beratung und Vorantreiben des eigenwirtschaftlichen 
Ausbaus.

Die vorangegangenen Aufgaben sollen beispielhaft sein. 
Für die Förderung kommen auch andere Tätigkeiten in 
Betracht, sofern sie geeignet sind, den fl ächendeckenden 
Ausbau mit gigabitfähigen Netzen zu unterstützen.

5
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart 

Die Zuwendungsart ist die Projektförderung.

5.2 
Finanzierungsart 

Es erfolgt eine Festbetragsfi nanzierung mit Höchstbe-
tragsbegrenzung.

9 
Geschäftsführung des Beirats

Die Geschäftsführung des Beirats liegt beim für Integra-
tion zuständigen Ministerium.

10 
Kosten und Entschädigung der Mitglieder

10.1
Die Mitgliedschaft im Beirat ist ehrenamtlich.

10.2
Die Mitglieder erhalten auf Antrag eine Entschädigung 
nach dem Ausschußmitglieder-Entschädigungsgesetz 
vom 13. Mai 1958 (GV. NRW. S. 193) in der jeweils gel-
tenden Fassung. Weitere Kosten werden vom Land Nord-
rhein-Westfalen nicht übernommen.

11 
Inkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 174

702

Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen 
über die Gewährung von Zuwendungen an 
Kreise und kreisfreie Städte zur Förderung 

von Gigabitkoordinatorinnen und 
Gigabitkoordinatoren für den fl ächendeckenden 

Ausbau gigabitfähiger Netze
Runderlass des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, 

Digitalisierung und Energie

Vom 26. April 2019

1 
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt nach Maßgabe 
dieser Richtlinie, den §§ 23 und 44 der Landeshaushalts-
ordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), die zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 803) geändert worden ist, und den hierzu ergangenen 
Verwaltungsvorschriften des Runderlasses des Finanzmi-
nisteriums „Verwaltungsvorschriften zur Landeshaus-
haltsordnung“ vom 30. September 2003 (MBl. NRW. 
S. 1254) in der jeweils geltenden Fassung zu §§ 23 und 44 
der Landeshaushaltsordnung, Zuwendungen für den 
Einsatz von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoor-
dinatoren.

Ein Anspruch der Antragsstellerinnen und Antragsteller 
auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht, vielmehr 
entscheidet die Bewilligungsbehörde aufgrund ihres 
pfl ichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel. 

Eine Doppelförderung sowie insbesondere eine zeitlich 
gleichgelagerte Förderung durch den Runderlass des Mi-
nisteriums für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand 
und Handwerk „Richtlinie des Landes Nordrhein-West-
falen über die Gewährung von Zuwendungen an Kreise 
und kreisfreie Städte für die Breitbandkoordination und 
für die Erstellung von Next Generation Access-Entwick-
lungskonzepten (NGA)“ vom 1. Juni 2016 (n. v.) ist aus-
geschlossen.

2 
Gegenstand der Förderung

Gegenstand der Förderung sind Maßnahmen für den 
Einsatz von Gigabitkoordinatorinnen und Gigabitkoor-
dinatoren auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte in 
Nordrhein-Westfalen. 
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5.3 
Form der Zuwendung 

Die Zuwendung erfolgt in der Form einer nicht rück-
zahlbaren Zuwendung.

5.4 
Höchstbetrag

Der Höchstbetrag wird auf 210 000 Euro für 36 Monate 
festgelegt. Die Zuwendung kann nur einmalig je Zuwen-
dungsempfängerin und Zuwendungsempfänger gewährt 
werden.

5.5 
Bemessungsgrundlage

Zuwendungsfähig sind Personalausgaben und Ausgaben 
für Fremdleistungen.

Personalausgaben können nur in ihrer tatsächlich ange-
fallenen Höhe berücksichtigt werden. Die Personalaus-
gaben müssen den Aufgaben der Gigabitkoordinatorin 
oder des Gigabitkoordinators (nach Nummer  4) direkt 
zurechenbar sein.

Im kommunalen Bereich muss es sich nicht um eigens 
für das Projekt eingestelltes Personal handeln.

Als Fremdleistungen können die Ausgaben für die Wahr-
nehmung der Aufgaben einer Gigabitkoordinatorin oder 
eines Gigabitkoordinators durch Dritte geltend gemacht 
werden.

6
Verfahren

6.1 
Bewilligungsbehörde

Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung.

6.2 
Zu beachtende Vorschriften

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der 
Zuwendung sowie für den Nachweis, für die Prüfung der 
Verwendung und die gegebenenfalls erforderlichen Auf-
hebungen des Zuwendungsbescheids sowie die Rückfor-
derung der gewährten Zuwendung gelten die Verwal-
tungsvorschriften für Zuwendungen an Gemeinden Teil 
II der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaus-
haltsordnung, soweit nicht in dieser Richtlinie Abwei-
chungen zugelassen worden sind.

7
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung 
in Kraft und am 31. März 2022 außer Kraft.

Düsseldorf, den 26. April 2019

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

– MBl. NRW. 2019 S. 175

9231

Aufhebung des Runderlasses 
„Übertragung der Aufsicht über Ausfl ug-

fahrten, Ferienziel- Reisen und den Verkehr mit 
 Mietomnibussen auf nachgeordnete Behörden“

Runderlass des Ministeriums für Verkehr
– II B 3 – 33 – 90.1 –

Vom 12. April 2019

Der Runderlass des Ministers für Wirtschaft, Mittelstand 
und Verkehr „Übertragung der Aufsicht über Ausfl ug-
fahrten, Ferienziel-Reisen und den Verkehr mit Mietom-
nibussen auf nachgeordnete Behörden“ vom 26. Juli 1967 
(MBl. NRW. S. 1219) wird aufgehoben.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 176

9231

Aufhebung des Runderlasses
„Richtlinien zur Durchführung des Taxen- und 

Mietwagenverkehrs nach den Vorschriften 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)“

Runderlass des Ministeriums für Verkehr
– II B 3 – 33 – 32 –

Vom 12. April 2019 

Der Runderlass des Ministers für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr „Richtlinien zur Durchführung des 
Taxen- und Mietwagenverkehrs nach den Vorschriften 
des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)“ vom 20. No-
vember 1987 (MBl. NRW. 1988 S. 7) wird aufgehoben.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 176

930

Aufhebung des Runderlasses
„Verwaltungsvorschriften zum 

Landes eisenbahngesetz“
Runderlass des Ministeriums für Verkehr

– II B 3 – 60 – 22 –

Vom 12. April 2019

Der Runderlass des Ministers für Wirtschaft und Verkehr 
„Verwaltungsvorschriften zum Landeseisenbahngesetz“ 
vom 17. April 1961 (MBl. NRW. S. 777) wird aufgehoben.

Dieser Erlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in 
Kraft.

– MBl. NRW. 2019 S. 176
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III.

Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

14. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
Feststellung eines Nachfolgers

Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe 

Vom 18. April 2019

Die Nachfolge für das am 2. April 2019 verstorbene Mit-
glied der 14. Landschaftsversammlung, Herrn Norbert 
Wellmann (SPD), ist im Internet unter 

http://www.lwl.org/LWL/Der_LWL/Organisation/
Zahlen-Fakten-Dokumente/Bekanntmachungen

öffentlich bekannt gemacht worden.

Bezug: Bekanntmachung des Landschaftsverbandes 
Westfalen-Lippe vom 1. August 2014 (MBl. NRW. S. 479).

Münster, den 18. April 2019

Der Direktor
des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe

Matthias   L ö b 

– MBl. NRW. 2019 S. 177

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

5. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung
der Unfallkasse Nordrhein-Westfalen

in der 12. Wahlperiode
Bekanntmachung der Unfallkasse Nordrhein Westfalen

Vom 26. April 2019

Die 5. öffentliche Sitzung der Vertreterversammlung der 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen in der 12. Wahlperiode 
fi ndet am 

Mittwoch, den 3. Juli 2019

im „Raum Münster“ der Unfallkasse Nordrhein-Westfa-
len – Regionaldirektion Westfalen Lippe -, Salzmannstr. 
156, 48159 Münster, statt. 

Beginn der Sitzung: 12.00 Uhr.

Düsseldorf, den 26. April 2019

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung

Prof. Dr. Andreas  M e y e r - F a l c k e

– MBl. NRW. 2019 S. 177
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